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Gebührenübersicht 

für Lizenznehmer im Bereich pastus 

 sowie Agrarhändler im AMA-Gütesiegel 

mit Zeichenverwendungsrecht gültig ab 01.01.2026 

 

Betriebe, die einen Lizenzvertrag mit der AMA-Marketing abgeschlossen und somit das Recht zur 

Verwendung des Zeichens pastus bzw. AMA-Gütesiegel erworben haben, haben jährliche 

Lizenzgebühren zu entrichten. 

Für Betriebe, die an beiden Programmen teilnehmen, wird eine gemeinsame Lizenzgebühr 

verrechnet. Als Umsatz wird die Summe der Umsätze aus beiden Programmen herangezogen. 

Die jährliche Lizenzgebühr bezieht sich auf das jeweilige Kalenderjahr und errechnet sich 

entsprechend der angeführten Berechnung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jährlicher Umsatz der mit Futtermitteln und/oder Mahlgetreide erwirtschaftet wird, unabhängig davon, 

ob diese unter dem jeweiligen Zeichen in Verkehr gebracht werden. 

Bei Vertragsabschluss, -auflösung oder -kündigung während des Jahres wird nur für jene Monate 

des Jahres die Lizenzgebühr verrechnet, in denen ein aufrechtes Lizenzvertragsverhältnis bestand. 

Beispiel: gültiger Vertrag ab 15.7.  Lizenzgebühr wird für Juli bis Dezember verrechnet 

 Kündigung per 3.1.   Lizenzgebühr wird für Jänner verrechnet   

 

 Betrag Umsatzstufe 

+ Betrag je Betriebsstätte x Anzahl 

= Jährliche Lizenzgebühr 

Umsatzstufen 
Gesamtumsatz im angewandten Bereich*:  

Futtermittel und/oder Mahlgetreide 
 (Summe aller Betriebsstätten) 

Betrag (exkl. 
USt.) 

 
 
 

< € 0,5 Mio. € 267,- 

< € 5,0 Mio. € 603,- 

< € 20 Mio. € 1.004,- 

≥ € 20 Mio. € 1.340,- 

Betriebsstätten Betriebsstätten im Bereich Futtermittel 
Betrag (exkl. 

USt.) 

 

Pro Betriebsstätte von Unternehmen mit 
einem Umsatz ≥ € 5,0 Mio. 

€ 134,- 

Pro Filiale und pro Betriebsstätte von 
Unternehmen mit einem Umsatz < € 5,0 Mio. 

€ 20,- L
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Beispiele zur Berechnung der jährlichen pastus Lizenzgebühr: 

 

Beispiel 1:  

Futtermittelunternehmen mit zwei Betriebsstandorten 

Unternehmensdaten  Betrag (exkl. USt.) 

Gesamtumsatz mit Futtermitteln < € 20 Mio. € 1.004,- 

Anzahl der Betriebsstätten 2 (Gesamtumsatz ≥ € 5,0 Mio.) € 268,- 

 Jährliche Lizenzgebühr: € 1.272,- 

 

Beispiel 2: 

Agrarhändler mit einem Betriebsstandort 

Unternehmensdaten  Betrag (exkl. USt.) 

Gesamtumsatz mit Futtermitteln < € 0,5 Mio. € 267,- 

Anzahl der Betriebsstätten 1 (Gesamtumsatz < 5 Mio.) € 20,- 

 Jährliche Lizenzgebühr: € 287,- 

 

Beispiel 3: 

Teilnahme an pastus und AMA-Gütesiegel → Angabe der Jahresumsätze erforderlich 

Jahresumsatz bei Futtermittel:   € 1,200.000, - 

Jahresumsatz bei Mahlgetreide:  € 3,400.000, - 

Gesamtumsatz mit Futtermittel 

und Mahlgetreide:   € 4,600.000, -  →  Umsatzstufe < € 5,0 Mio. 

 

Unternehmensdaten  Betrag (exkl. USt.) 

Gesamtumsatz mit Futtermitteln 
und Mahlgetreide 

< € 5 Mio. € 603,- 

Anzahl der Betriebsstätten 1 (Gesamtumsatz < 5 Mio.) € 20,- 

 Jährliche Lizenzgebühr: € 623,- 


